
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Viehgeschäft - Einkaufs- und Anlieferungsbedingungen - (Stand: 10.10.2008) 
1. Geltungsbereich und Änderung dieser Geschäfts-
bedingungen 
(1) Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten - 
soweit abweichende Bedingungen nicht ausdrücklich 
schriftlich anerkannt bzw. vereinbart worden sind - aus-
schließlich für alle Rechtsgeschäfte – auch für künftige - 
zwischen dem Anlieferer und der Genossenschaft. Die 
Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültig-
keit der Übrigen nicht. Das Gleiche gilt, wenn einzelne 
Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden. 
(2) Änderungen dieser Einkaufsbedingungen werden 
dem Anlieferer in Textform bekannt gegeben. Sie gelten 
als genehmigt, wenn der Anlieferer nicht in Textform Wi-
derspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Genos-
senschaft bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. 
Der Anlieferer muss den Widerspruch innerhalb von 6 
Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die Ge-
nossenschaft absenden. 
 
2. Vertragsabschluss 
Wenn Verträge mit Unternehmern vorbehaltlich schriftli-
cher oder fernschriftlicher Bestätigung abgeschlossen 
werden, ist der Inhalt des Bestätigungsschreibens der 
Genossenschaft maßgebend, sofern der Empfänger nicht 
unverzüglich widerspricht. Auf diese Folge wird die Ge-
nossenschaft in dem Bestätigungsschreiben gegenüber 
Verbrauchern besonders hinweisen. 
 
3. Anlieferung 
(1) Die Genossenschaft verwertet das angelieferte Vieh 
im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Mit der 
Übergabe kann die Genossenschaft über die Tiere frei im 
Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks und eigen-
verantwortlich verfügen. 
(2) Die Genossenschaft ist berechtigt, nach ihrer Ent-
scheidung eine andere Verwertungsart zu wählen. 
(3) Bei Tätigwerden der Genossenschaft als Kommissio-
när gelten die Bestimmungen der §§ 383ff. HGB. Wei-
sungen des Kommittenten gelten nur, soweit sie schrift-
lich erfolgen. Als Verkaufskommissionär steht der zur Si-
cherung ausbedungene Eigentumsvorbehalt der Genos-
senschaft zu. Diese ist jederzeit berechtigt, die Forderung 
aus dem Kommissionsgeschäft einzuziehen. 
(4) Der Anlieferer hat das zur Verwertung bestimmte Vieh 
in futterleerem (nüchternem) Zustand fracht-, gefahren- 
und gebührenfrei und frei Verwertungs-/Abnahmestelle 
anzuliefern, soweit nichts anderes vereinbart wird. 
(5) Bei der Beförderung der Tiere durch die Genossen-
schaft verringert sich der vereinbarte Preis um die Vor-
kosten gemäß der 6. Vieh- und Fleischgesetz-
Durchführungsverordnung. Die Beiträge nach § 10 des 
Absatzfondsgesetzes sowie die Vorkosten nach der 6. 
Vieh- und Fleischgesetz-Durchführungsverordnung wer-
den auf der Abrechnung gesondert ausgewiesen und vor 
der Berechnung der Umsatzsteuer vom Warenwert ab-
gezogen. 
(6) Der Anlieferer hat die gesetzlichen Anforderungen der 
Kennzeichnung und der Meldung des angelieferten 
Viehs, insbesondere gemäß Rindfleischetikettierungsre-
gelungen und Viehverkehrsverordnung, einzuhalten. Die 
entsprechenden Dokumente (z.B. Tierpass) werden vom 
Anlieferer ordnungsgemäß beigebracht. 
 
4. Schlachtvieh 
(1) Zur Schlachtung werden ausschließlich Tiere ange-
nommen, für die eine Schlachterlaubnis vorliegt und die 
nach Durchführung der Schlachttieruntersuchung auf der 
Grundlage der lebensmittelhygienerechtlichen Bestim-
mungen als beanstandungsfrei beurteilt wurden. 
(2) Die Gefahr des Unterganges bzw. der Beschädigung 
geht im Schlachtviehbereich nach vollendeter Wägung in 
der Schlachtstelle und Freigabe durch die gesetzliche 
Fleischuntersuchung auf die Genossenschaft über. 
(3) Die Genossenschaft kann bestimmte Risiken auf Kos-
ten des Anlieferers versichern (z.B. Transportvorsorge). 
In diese Regelung werden nicht einbezogen: 
1. Tiere mit äußerlich sichtbaren oder dem Anlieferer be-

kannten und unbekannten versteckten Mängeln (z. B. 
Ebrigkeit, Binnenebrigkeit, Zwitter, Rotlauf, Räude, 
Lähmung, Pest, Schweine-Leukose und Seuchen aller 
Art), 

2. Tiere, die zur Sonderschlachtung oder wegen Krank-
heitsverdacht angeliefert werden und denen nach der 
Schlachttieruntersuchung gemäß lebensmittelhygiene-
rechtlichen Bestimmungen die Schlachterlaubnis ver-
sagt wurde, 

3. Schlachtschweine mit einem Schlachtgewicht von we-
niger als 70 kg, 

4. Tiere, die aufgrund von amtlichen Fleischprobenunter-
suchungen beanstandet werden. 

(4) Die durch die Schlachtung und Entsorgung der in 
Abs. 3 Ziffern 1 bis 4 genannten Tiere entstehenden Kos-
ten trägt der Anlieferer, soweit nicht öffentliche Stellen 
hierfür aufkommen. Der der Genossenschaft erteilte 
Schlachtauftrag/Entsorgungsauftrag gilt als im Namen 
und auf Rechnung des Anlieferers erteilt.  
(5) Bei Schäden, die durch eine Versicherung oder durch 
eigene Schadensvorsorge der Genossenschaft abge-
deckt sind, wird die Kommission durch Selbsteintritt ab-
gewickelt. 
(6) Ein bei der kommissionsweisen Verwertung ausbe-
dungener Eigentumsvorbehalt steht der Genossenschaft 
treuhänderisch zu; sie ist berechtigt, alle Rechte hieraus 
geltend zu machen. 
(7) Die angelieferten Schlachttiere müssen frei von le-
bensmittelrechtlich nicht zulässigen Wirkstoffen sein. Es 
dürfen keine verbotenen oder nicht zugelassenen Stoffe 
verabreicht sein und es müssen nach Anwendung zuge-
lassener pharmakologisch wirksamer Stoffe die festge-
setzten Wartefristen eingehalten worden sein. Es wer-
den, ausschließlich Schlachttiere angeliefert, deren 
Fleisch keine Rückstände oder Gehalte von Stoffen ent-
halten, die festgesetzte Höchstmengen oder Beurtei-
lungswerte oder Werte überschreiten, die nach wissen-

schaftlichen Erkenntnissen gesundheitlich unbedenklich 
sind.  
(8) Werden die geschlachteten Tiere aufgrund von amtli-
chen oder gesetzlich vorgeschriebenen Probenuntersu-
chungen beanstandet, haftet der Anlieferer für alle hier-
aus entstehenden Schäden nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Bei einer fleischbeschaulichen Beanstandung 
hat die Genossenschaft das Recht, ohne vorherige In-
formation des Anlieferers, die Schlachtkörper zu verwer-
ten. 
(9) Der Anlieferer hat die Tiere in nüchternem Zustand 
unter Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen 
zu übergeben. 
(10) Die Kennzeichnung und Bewertung von Schlacht-
körpern erfolgt nach dem Handelsklassengesetz und sei-
nen Verordnungen, die Ausschlachtung bzw. Schnittfüh-
rung der Tiere und Abrechnung an den Anlieferer nach 
Schlachtgewicht und Schlachtwert entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen der jeweils gültigen Durchfüh-
rungsverordnung zum Vieh- und Fleischgesetz. 
(11) Die Verwiegung, Klassifizierung und Kennzeichnung 
der Schlachttiere erfolgt aufgrund der jeweils gültigen 
Gesetze und Verordnungen. 
(12) Preisabschläge für Mindererlöse aufgrund von Män-
geln (Risse, verdeckte Schäden, Parasiten, Operationen 
etc.) sind möglich. 
(13) Für Rechte und Ansprüche der Genossenschaft gel-
ten, soweit nichts Abweichendes geregelt ist, die gesetz-
lichen Vorschriften. 
 
5. Nutz- und Zuchtvieh 
(1) Die Gefahr des Unterganges bzw. der Beschädigung 
geht im Nutz- und Zuchtviehbereich mit der Übergabe 
bzw. bei Auktionen mit dem Zuschlag auf die Genossen-
schaft über.  
(2) Das angelieferte Nutz- und Zuchtvieh hat 
1. normale Gesundheit, normale Zuchttauglichkeit sowie 

Seuchenfreiheit aufzuweisen, 
2. frei zu sein von z. B. Binnenebrigkeit, Zwittrigkeit, Af-

terlosigkeit, Gebärmuttervorfall, Euterviertelausfall,  
3. aus einem amtlich als gesund anerkannten Bestand zu 

stammen, 
4. keine dem Anlieferer bekannten Mängel aufzuweisen, 

die die Nutzungsmöglichkeit wesentlich beeinträchti-
gen. 

(3) Für Rechte und Ansprüche der Genossenschaft gel-
ten, soweit nichts Abweichendes geregelt ist, die gesetz-
lichen Vorschriften. 
 
6. Rechnungserteilung 
(1) Falls nichts Abweichendes vereinbart ist, erteilt die 
Genossenschaft über jeden Einkauf eine Gutschrift, die 
dem Anlieferer alsbald nach Anlieferung übersandt bzw. 
ausgehändigt wird. Der Anlieferer hat die Gutschrift un-
verzüglich auf ihre Richtigkeit, insbesondere auch im 
Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatzsteuersatz zu 
überprüfen. Beanstandungen der Gutschrift sind der Ge-
nossenschaft spätestens binnen 14 Tagen nach Erhalt 
mitzuteilen. Der Ausweis eines unrichtigen Steuersatzes 
ist unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Verletzung der 
Mitteilungspflicht ist der Anlieferer der Genossenschaft 
nach den gesetzlichen Vorschriften zum Schadenersatz 
verpflichtet. 
(2) Der Anlieferer ist verpflichtet, einen Wechsel in der 
Besteuerungsart unverzüglich der Genossenschaft anzu-
zeigen. Ist der Anlieferer zum offenen Steuerausweis in 
der Genossenschaft nicht berechtigt, so hat er der Ge-
nossenschaft die von dieser in der Gutschrift ausgewie-
sene Umsatzsteuer zu erstatten. In der Gutschrift zu 
hoch ausgewiesene Umsatzsteuerbeträge sind an die 
Genossenschaft zu erstatten, die danach eine berichtigte 
Gutschrift über die Lieferung erteilt.  
 
7. Kontokorrent 
(1) Alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden ge-
genseitigen Forderungen können, soweit dies gesondert 
vereinbart wird, in ein Kontokorrent eingestellt werden, 
für das die Bestimmungen der §§ 355ff. HGB gelten.  
(2) Auf dem Kontokorrentkonto werden die Forderungen 
der Genossenschaft mit 8 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz verzinst. 
(3) Die Genossenschaft erteilt mindestens einmal jährlich 
eine Saldenmitteilung, die als Rechnungsabschluss gilt. 
Der Saldo gilt als anerkannt, wenn der Kontoinhaber 
nicht innerhalb von sechs Wochen seit Zugang des 
Rechnungsabschlusses Einwendungen erhebt. Die Ge-
nossenschaft wird bei Übersendung des Rechnungsab-
schlusses hierauf besonders hinweisen. Gesetzliche An-
sprüche bleiben unberührt. 
 
8. Haftung 
(1) Schadenersatzansprüche des Anlieferers, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus uner-
laubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
(2) Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet 
wird, insbesondere in Fällen 
- der Arglist, des Vorsatzes und der groben Fahrlässig-

keit 
- der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
- der Übernahme einer Garantie, z. B.  für das Vorhan-

densein einer Eigenschaft 
- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(3) Schadenersatzansprüche wegen fahrlässiger Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten sind auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
(4) Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Ange-
stellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der 
Genossenschaft. 
(5) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des An-
lieferers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht ver-
bunden.  

9. Aufrechnung/Zurückbehaltung 
(1) Die Genossenschaft kann jederzeit mit ihren Forde-
rungen gegen Forderungen des Anlieferers aufrechnen. 
Der Anlieferer kann nur mit solchen Gegenansprüchen 
aufrechnen, die von der Genossenschaft nicht bestritten 
werden oder rechtskräftig festgestellt sind. 
(2) Der Anlieferer kann ein Zurückbehaltungsrecht, das 
nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, nicht 
ausüben. 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
(1) Das Eigentum an der von dem Anlieferer oder in sei-
nem Auftrag angelieferten Ware, u.a. Tiere und deren 
etwaige Nachzucht, bleibt bis zur vollen Bezahlung des 
Kaufpreises vorbehalten. Die Genossenschaft verwahrt 
die Ware für den Anlieferer.  
(2) Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren untrenn-
bar vermischt, vermengt oder verbunden, so erlangt der 
Anlieferer Miteigentum an der einheitlichen Sache zu ei-
nem Anteil, der dem Wert seiner Vorbehaltsware im Ver-
hältnis zu dem Wert der mit dieser vermischten Ware im 
Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung oder Verbin-
dung entspricht. 
(3) Die Genossenschaft ist verpflichtet, den Anlieferer 
von Pfändungen oder sonstigen Beeinträchtigungen des 
Vorbehaltseigentums sofort zu benachrichtigen. 
(4) Die Genossenschaft ist zur Weiterveräußerung der 
Ware, auch der durch Vermischung, Vermengung, Ver-
bindung, Verarbeitung oder Bearbeitung hergestellten 
Ware, nur im Rahmen ihres ordnungsgemäßen Ge-
schäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen Verfügungen 
über diese Ware, insbesondere zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, ist sie nicht befugt.  
(5) Die Genossenschaft tritt sämtliche Forderungen aus 
der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ab. Gleiches 
gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vor-
behaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbe-
haltsware entstehen. Von den Forderungen aus der Ver-
äußerung von Waren, an denen der Anlieferer durch 
Vermischung, Vermengung oder Verbindung Miteigen-
tum erworben hat, tritt die Genossenschaft schon jetzt ei-
nen erstrangigen Teilbetrag, der dem Miteigentumsanteil 
des Anlieferers an den veräußerten Waren entspricht, an 
den Anlieferer ab. Veräußert die Genossenschaft Waren, 
die im Eigentum oder Miteigentum des Anlieferers ste-
hen, zusammen mit anderen nicht dem Anlieferer gehö-
renden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt die Genos-
senschaft schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltswa-
re entsprechenden erstrangigen Teilbetrag dieser Ge-
samtforderung an den Anlieferer ab. 
(6) Die Genossenschaft ist zur Einziehung der abgetrete-
nen Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Der 
Anlieferer kann diese Einzugsermächtigung jederzeit wi-
derrufen, wenn die Genossenschaft ihren Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommt, Zahlungsverzug besteht, 
Insolvenzantrag gestellt ist oder Zahlungseinstellung o-
der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter vorliegen. 
Sie hat dem Anlieferer auf Verlangen die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die Ab-
tretung anzuzeigen oder dem Anlieferer die Abtretungs-
anzeigen auszuhändigen. Solange die Genossenschaft 
ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird der An-
lieferer die Abtretung nicht offen legen. Übersteigt der re-
alisierbare Wert die für den Anlieferer bestehenden Si-
cherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um 
mehr als 10 %, so ist der Anlieferer auf Verlangen der 
Genossenschaft insoweit zur Freigabe von Sicherungen 
nach seiner Wahl verpflichtet. 
 
11. Datenschutz 
(1) Die der Genossenschaft im Rahmen der Geschäfts-
beziehung zugehenden Daten werden gemäß Bundesda-
tenschutzgesetz gespeichert. Name und Adresse des An-
lieferers werden zum Nachweis der Herkunft an Tochter-
gesellschaften und/oder Kunden der Genossenschaft 
weitergegeben. 
(2) Der Anlieferer erklärt sich mit der Weitergabe von Da-
ten veterinärrechtlicher Untersuchungen durch die amt-
lich bestellten Veterinäre an die Genossenschaft sowie 
mit der Erfassung, Verarbeitung, Nutzung und Übermitt-
lung von Daten nach den Bestimmungen zur Rindfleisch-
etikettierung einverstanden. 
 
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
(1) Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind 
für beide Teile Erfüllungsort, wenn der Anlieferer 
Kaufmann ist, oder es sich bei ihm um eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder 
sich sein Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland befindet.  
(2) Ist der Anlieferer Kaufmann oder handelt es 
sich bei ihm um eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen, so kann die Genossenschaft am 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes klagen und nur 
an diesem Gerichtsstand verklagt werden.  
(3) Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maß-
gebend für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Anlieferer der Unternehmer ist, und der Genos-
senschaft, und zwar auch dann, wenn der 
Rechtsstreit im Ausland geführt wird. 
 


